
41. GV Mini Club Luzern – in Abwesenheit der Mitglieder, in schriftlicher Form

1. Begrüssung

Die 41. Generalversammlung, Zweite Einladung vom 9. Mai 2020,
können wir aufgrund des aktuellen Veranstaltungsverbotes nicht wie gewohnt abhalten.

Damit die statutarischen Vorschriften eingehalten werden können,
hat sich der Vorstand nach Prüfung sämtlicher Optionen dazu entschieden,
die Generalversammlung des Mini Club Luzern wie folgt durchzuführen:

 Die Generalversammlung findet dieses Jahr statt

 Aufgrund des Veranstaltungsverbotes wird sie jedoch
in Abwesenheit der Mitglieder durchgeführt

 Mit Artikel 6a der «Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des 
Coronavirus» vom 16. März 2020 hat der Bundesrat die Möglichkeit geschaffen, 
dass die Mitglieder ihre Rechte auf schriftlichem Weg ausüben
und über die Anträge des Vorstandes abstimmen

Wir bitten alle AKTIV-Mitglieder:

 Das erhaltene Abstimmungsblatt bis zum Freitag, 15. Mai 2020
(A-Poststempel) zurückzusenden an
Georg J. Moravitz, Wirzboden 4, 6370 Stans

Die einzelnen Traktanden sind ebenfalls aufgeführt unter:
https://www.miniweb.ch/mcl/gv41

Dieser Ablauf ist auch gültig, falls wider Erwarten das Stammlokal geöffnet wäre.
Wiederum eine kantonale Bewilligung zur GV hin einholen wäre trotz allfälliger Öffnung 
nicht möglich.

Erhaltene Entschuldigungen zur zweiten GV-Einladung sind mit diesem neuen Ablauf 
hinfällig.

Besten Dank.

https://www.miniweb.ch/mcl/gv41/index.html

